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Gemeinde Großhabersdorf

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 25 „Fernabrünster Straße“

Begründung zum Bebauungsplan, Stand Fertigung 15.12.2016

1. Planungsanlass, geplantes Vorhaben, landesplanerische Bewertung

Die Gemeinde Großhabersdorf hat dringenden Bedarf an einer Verbesserung der
Einkaufsmöglichkeiten. Seit einigen Jahren versucht die Gemeinde einen zweiten
Supermarkt zu bekommen und hat umfangreiche Studien beauftragt, um einen ge-
eigneten Platz zu finden.

Nachdem eine Fläche direkt nordöstlich des bestehenden Supermarktes gefunden
und seine Genehmigungsfähigkeit mit den wesentlichen Fachbehörden abgeklärt
wurde, hat die Betreiberin des bestehenden Marktes (Fa. EDEKA) reagiert und eine
Erweiterung des bestehenden Marktes auf 1200 m² Verkaufsfläche beantragt.

Da die Gemeinde an der Verbesserung der Versorgungssituation mit Dingen des täg-
lichen Bedarfs erheblich interessiert ist – im bestehenden Markt ist nur ein einge-
schränktes Warensortiment vorhanden – unterstützt sie das vorliegende Planungs-
vorhaben.

Die gemeindliche Zielsetzung bedingt eine Erweiterung des früher bereits dargestell-
ten „Sonstigen Sondergebietes Lebensmittel- und Getränkemarkt“ (SO L+G) um eini-
ge Meter nach Südosten. Gleichzeitig wird der ökologische Ausgleich, auch für den
bestehenden Markt neu geregelt.

Landesplanerische Bewertung:
Für die Landesplanung ist zu prüfen, ob durch die Erweiterung des bestehenden
Vorhabens ein sondergebietspflichtiges Einzelhandelsgroßprojekt entsteht und ob
dieses Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landespla-
nung in Einklang steht. Gem. § 11 Abs. 3 BauNVO liegt die Schwelle zur Großflä-
chigkeit bei exakt 800 qm Verkaufsfläche einschließlich aller Räume, die der Kunde
geschäftsmäßig betreten kann. Mit der geplanten 1.200 qm-Verkaufsfläche liegt der
vergrößerte EDEKA-Markt über der Grenze zur Großflächigkeit.
Die vom Betrieb ausgehenden Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele der
Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung sind zu berücksichtigen. Gem. § 11 Abs. 3 Satz 1 und 3 Baunutzungsverord-
nung sind wesentliche Auswirkungen anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200
qm überschreitet. Dies ist bei vorliegender Erweiterung der Fall. Das Vorhaben ist
demnach als ein Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen und im Rahmen der geplan-
ten Erweiterung des Sondergebiets anhand der Ziele und Grundsätze auf landespla-
nungsrechtliche Zulässigkeit zu überprüfen.

Seitens des Landesentwicklungsplanes sind zwei Punkte einschlägig:

LEP 5.3.1 Lage im Raum: Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen nur in
zentralen Orten ausgewiesen werden. Abweichend sind Ausweisungen zulässig
für Nahversorgungsbetriebe bis 1.200 qm Verkaufsfläche in allen Gemeinden.

LEP 5.3.2 Lage in der Gemeinde: Die Flächenausweisung für Einzelhandelsgroß-
projekte hat an städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen.
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Die Einschätzung der Regierung lautet: Die Ansiedlung eines Lebensmittelverbrau-
chermarktes mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.200 qm ist gem. Ziel 5.3.1
LEP in der Gemeinde Großhabersdorf zulässig. Der zusätzliche Bäcker mit einer
Verkaufsfläche von 100 qm ist landesplanerisch ebenfalls zulässig, wenn er einen
eigenständigen Betrieb darstellt. Der Standort ist städtebaulich integriert (Ziel 5.3.2
LEP).

Das Plangebiet liegt innerhalb des regionalen Grünzugs Biberttal. Maßnahmen, die
die Funktion der regionalen Grünzüge beeinträchtigen, sollen lt. Regionalplan ver-
mieden werden. Angesichts der angrenzenden Bebauung sowie der vergleichsweise
geringen Erweiterung von ca. 500 qm kann davon ausgegangen werden, dass eine
nennenswerte Funktionsentwertung des regionalen Grünzugs nicht gegeben ist.

2. Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP)

Abb. 1:
Planaus-
schnitt links:
Auszug aus
dem wirk-
samen FNP,
Ohne Maß-
stab, Ände-
rungsbereich
schwarz
gestrichelt
umrandet

Die Qualität des wirksamen FNP läßt sehr zu wünschen übrig. Es handelt sich um
einen sehr alten, handgezeichneten Plan, der in der Vergangenheit mehrfach mit
Deckblättern überklebt wurde. Die 2002 eingetragene Sondergebietsfläche ist in der
Darstellung als dunkelgraue Flächen enthalten, das Deckblatt überdeckt leider die
angrenzenden Flächendarstellungen.

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Erweiterungsfläche als landwirtschaftliche
Fläche (gelb) dargestellt. Direkt östlich angrenzend ist eine Retentionsfläche in Kom-
bination mit einer ökologischen Ausgleichsfläche dargestellt. Sie wurde für den da-
mals geplanten Einkaufsmarkt festgesetzt.
Diese Plandarstellung erschließt sich dem Betrachter nur, wenn er den damaligen
Bebauungsplan (Ausschnitt siehe Plandarstellung linke Seite) kennt.
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Südlich und östlich ist „gelbe Fläche“ (Fläche für die Landwirtschaft) eingetragen.
Nördlich und nordwestlich liegt die Staatsstraße ST 2246, westlich verläuft die Kreis-
straße FÜ 20, Fernabrünster Straße. Die Ortsdurchfahrtsgrenze (OD-Grenze) befin-
det sich südlich des Änderungsbereichs (im wirksamen FNP nicht dargestellt).

Die Bauverbots- und Baubeschränkungszone von 20 m bzw. 40 m vom Fahrbahn-
rand der Staatsstraße ist im wirksamen FNP nicht erkennbar, ist aber im Änderungs-
plan nun dargestellt.

Südlich an das Sondergebiet grenzen eine Mischgebietsfläche und der Bauhof der
Gemeinde an. Westlich der Kreisstraße befindet sich eine Gewerbefläche (Tankla-
ger). Sie sind allerdings aufgrund der Überdeckung durch das Deckblatt nicht er-
kennbar.

Das Planungsgebiet ist durch die Staats- und Kreisstraße und die umgebenden Ge-
werbeflächen baulich deutlich geprägt.

3. Geltungsbereich:
Die bisher im Plan dargestellten Sichtflächen auf die übergeordneten Straßen
Staatsstraße 2246 und Kreisstraße FÜ 20 sind nicht im Geltungsbereiche enthalten
gewesen. Damit können keine Festsetzungen für diese Flächen getroffen werden,
obwohl sie im Textteil der Satzung so enthalten sind.
Im Rahmen der 1. Änderung wurden diese Flächen nun in den Geltungsbereich inte-
griert. Die entsprechende Festsetzung zur Freihaltung der Sichtflächen ist übernom-
men worden.

Der Geltungsbereich umfaßt den gesamten Geltungsbereich des früheren Bebau-
ungsplanes einschließlich der Erweiterung der Baufläche nach Südosten sowie die
Flächen der Sichtdreiecke und die ökologischen Ausgleichsflächen. Die Flurnum-
mern lauten: 7/4; 7/7; 7/8; 7/9; 7/14; 7/17; 7/21; 7/22; 633/1; 647/6; 647/7; 647/8 so-
wie Teilflächen aus den Fl.-Nrn. 594/35 (Staatsstraße); 636 (Ökoausgleichsfläche
neu) 647 (Bauhof) und 647/19 (Fernabrünster Straße). Sie sind auch in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgeführt.

Der frühere Bebauungsplan umfasste keine Begründung. Sie wird nun erstmalig er-
stellt.
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4. Planung:

4.1. Gebietstyp, Nutzungsregelungen, GRZ, GFZ etc.
Das vorhandene Sondergebiet wird um eine schmale Fläche von rund 8 m Tiefe in
den Talgrund der Bibert hinein erweitert. Damit wird die vorhandene Gebietsfestset-
zung „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO weitergeführt, aber vor
allem konkretisiert. Im früheren B-Plan ist nur die völlig unzutreffende Festsetzung
„SO gemäß § 8 BauNVO“ mit Zusatz „Einzelhandel“, aber ohne weitere Konkretisie-
rung zulässiger Nutzungen festgesetzt.

Im Änderungsplan wird eine weitere Konkretisierung der zulässigen Nutzung festge-
setzt. Zulässig ist eine Lebensmittel- und Getränkemarkt mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche (VK) von 1.200 m² (früher 700 m² VK). Eine weitere Fläche von bis zu
100 m² VK ist für einen Bäckereibetrieb zulässig.

Diese genauen Vorgaben sind im Durchführungsvertrag zu regeln, der dem Planer
nicht vorliegt.

Die grundsätzlichen Festsetzungen zu Geschossigkeit, Dachneigung, Grundflächen-
zahl werden teils erstmals geregelt (GRZ) bzw. werden von der früheren Planung
übernommen (Gebäudehöhen).

In der jetzigen Planung werden Wohnungen ausgeschlossen. Dies geschieht auch
zur Absicherung der derzeitigen Nutzung.

Frühere Festsetzungen zu Abstandsflächen werden als obsolet betrachtet und wur-
den nun neu gefasst.

4.2. Verkehrliche Anbindung, Ver- und Entsorgung
Die Verkehrsanbindung geht über den Parkplatz des bestehenden Marktes. Eine
weitere Zufahrt ist nicht erforderlich. Es erfolgt daher keine Änderung an der Zufahrt
oder an den Entwässerungseinrichtungen der Kreisstraße.

Die Sichtdreiecke an der Einmündung der FÜ 20 in die Staatsstraße 2246 sowie an
der Einmündung des Parkplatzes des Supermarkts an der Zufahrt zur Kreisstraße FÜ
20 wurden entsprechend den Vorgaben des Staatlichen Bauamts, Stand 2016, neu
eingetragen. Die bisherigen Ausformungen der Sichtdreiecke entsprachen nicht den
Vorgaben. Der Geltungsbereich wurde entsprechend angepasst. Gegebenenfalls ist
der Änderungsbeschluss der Gemeinde zu korrigieren.

Weitere Stellplätze werden nicht geschaffen, die vorhandenen Flächen können nicht
erweitert werden. Nach Auskunft der EDEKA reichen sie aus.

Die Versorgung mit Gas, Strom, Wasser und Telekommunikation erfolgt über das
vorhandene Netz, wobei die bisherigen Leitungen, die südöstlich des Gebäudes lie-
gen, verlegt werden müssen (siehe auch Stellungnahmen der MDN bzw. Telekom).
Der Leitungsbestand ist nachrichtlich in die Planzeichnung eingetragen worden. Die
Kapazitäten werden parallel zur städtebaulichen Planung geprüft, dürften aber aus-
reichen, da es sich lediglich um einen Anbau an das bestehende Gebäude handelt.
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Bei der konkreten Bauplanung sind zur Sicherung bestehender Leitungen entspre-
chende Merkblätter zu beachten, die Versorgungsträger sind rechtzeitig zu beteili-
gen.

Die Entsorgung von Schmutzwasser erfolgt wie beim Bestand über den bestehenden
Anschluss.

Die Ableitung von Oberflächenwasser muss den aktuellen Richtlinien entsprechend
erfolgen. Die Ableitung von Dachflächenwasser des bestehenden Marktes in den
Neubach (Gewässer 3. Ordnung) wurde früher als Gemeingebrauch erlaubnisfrei
eingestuft. Bei der Erweiterung des Marktes bedarf dies einer wasserrechtlichen Er-
laubnis gem. §§ 10 und 15 WHG, da die Vorgaben des § 25 WHG und des Art. 18
BayWG in Verbindung mit den technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer überschritten werden.

Die erforderlichen Nachweise, ggflls. wasserrechtliche Verfahren sind spätestens im
Rahmen des Bauantrags zu erarbeiten bzw. zu beantragen.

Die Müllentsorgung bleibt unverändert.

4.3. Wasserhaushaltsgesetz, Überschwemmungsgebiet, Retention:
Teile des Planungsgebietes liegen im amtlich festgesetzten Überschwemmungsge-
biet der Bibert (Gewässer 2. Ordnung). Es ist daher für die Erweiterung des Marktes
gemäß § 78 Abs. 2 Nrn. 1 – 9 ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung zu stellen.

Die 9 Punkte das § 78 Abs. 2 WHG sind gemäß einer Stellungnahme des Fachbüros
GBi, Herzogenaurach, vom 27.09.2016, siehe Anlage 2, erfüllt.

Nach der aktuellen Planung beabsichtigt die EDEKA die Erweiterungsfläche, die Teil
des Talraums der Bibert ist, nicht aufzufüllen, sondern das Gebäude aufzuständern,
um möglichst wenig Wasser zu verdrängen. Mit der geplanten Aufständerung wird
nur eine sehr geringe Wassermenge von voraussichtlich wenigen Kubikmetern ver-
drängt.
Die durch die Stützen verdrängte Wassermenge kann sogar in unmittelbarer Nähe,
auf dem Grundstück der neuen Ökoausgleichsfläche, Teilfläche Fl.-Nr. 636 ausgegli-
chen werden.

Die Erweiterungsfläche für den Lebensmittelmarkt befindet sich nicht im Abstrombe-
reich der Bibert und stört den Wasserabfluss bei Hochwasser nicht.

Eine positive Beurteilung der geplanten Bauleitplanung kann von Seiten des Was-
serwirtschaftsamtes Nürnberg erst ergehen, wenn alle Voraussetzungen (Punkte 1
bis 9) nachgewiesen sind. Es ist daher ein ausführliches Gutachten vorzulegen, das
die Tatbestände der Ausnahmegenehmigung gem. § 78 WHG nachweist.

Die Hochwasserlinie die vom Wasserwirtschaftsamt mit 321,17 m. ü. NN. angegeben
wurde, ist bei der Bauplanung zu beachten (siehe textliche Festsetzung Nr. 6, hoch-
wasserangepasste Bauausführung). Entsprechende Festsetzungen waren im frühe-
ren Plan nur annäherungsweise enthalten.
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Die Hochwasserlinie wird voraussichtlich durch die wenigen Kubikmeter die durch die
Aufständerung entstehen nicht negativ beeinflusst, zumal ein Ausgleich in der ökolo-
gischen Ausgleichsfläche erfolgen kann.

Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Nach Auskunft des
Landratsamtes Fürth sind die überplanten Grundstücke nicht im Altlastenkataster
nach § 3 Bay. Bodenschutzgesetz eingetragen. Altlastenfreiheit kann aber nicht ga-
rantiert werden.

5. Schallschutz:
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 25 wurden bereits Maßnahmen zum Schall-
schutz festgesetzt. Damit wurden die angrenzenden Wohnhäuser in der gemischten
Baufläche geschützt. Ein Schallgutachten wurde zwischenzeitlich erstellt (Büro Sor-
ge, 26.09.2016, Nr. 13136.1).

Die vorhandene
Lärmschutzwand
nach Süden hin
entspricht nicht
den Festsetzun-
gen („Höhe 2,0
m“) sondern
weist eine Höhe
von geschätzt
3,50 m auf.

Foto links:
Bestehende Schall-
schutzwand auf der
Südseite des Gebie-
tes.

Diese Höhe der bestehenden Lärmschutzwand wurde in den Plan übernommen. Das
Schallgutachten hat diese Höhe in der Berechnung berücksichtigt und stellt fest,
dass an keinem der drei Immissionsorte die zulässigen Lärmwerte überschritten wer-
den.

Auszug aus dem Gutachten Sorge, Punkt 8 Zusammenfassung, Seite 14
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Grund für die Einhaltung der Immissionswerte ist die Umplanung der EDEKA, wo-
nach Lüftungs- oder Kühlaggregate an der Ostseite des Marktes untergebracht sind.
Besondere Festsetzungen zu diesen Anlagen müssen daher nicht getroffen werden.

Planauszug oben: Anlage 1 aus dem Schallgutachten Sorge, Lage der Immissionsorte

6. Sonstige Belange:

Der Gemeinde und dem Bauherrn wird empfohlen die Hinweise des Wasserwirt-
schaftsamtes bezüglich der Ermittlung des Grundwasserstandes zu beachten. Per-
manente Grundwasserabsenkungen sollen nicht durchgeführt werden. Auf eventuell
erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen z.B. im Rahmen des Bauantrags wird
ergänzend hingewiesen.

Hinweise zum Bodenschutz oder zum Schutz des Mutterbodens werden im Umwelt-
bericht bearbeitet.
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Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist für die geplante Gebäudeer-
weiterung nicht erforderlich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Bodendenkmäler be-
kannt. Eventuell zu Tage tretende Denkmäler oder Funde sind dem Bayer. Landes-
amt für Denkmalpflege, Nürnberg, zu melden.

7. Flächenbilanz:

In der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind folgende Flächen dargestellt:

Gesamtfläche im Geltungsbereich ca. 8.470 m²
Davon:
Sonstiges Sondergebiet (SO) ca. 4.750 m²
Ökoausgleichsflächen ca. 1.960 m²
Gehwege, öff. Verkehrsflächen, Sichtdreiecke ca. 1.760 m²

Dieser Begründung ist ein Umweltbericht als Anhang beigefügt.

Planstand Fertigung vom 15.12.2016

STADT & LAND
Matthias Rühl
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt/Aisch

Anlage 1:

Stellungnahme Büro GBi vom 27.09.2016

Anlage 2:

Umweltbericht zur 1. Änd. des Bebauungsplanes Nr. 25
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Anlage 1:
Stellungnahme Büro GBi:
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